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BEGRÜNDUNG

des Bebauungsplanes Nörd].scher Ortsteil "Änderung IV und
Erweiterung Beethovenstraße - Kissen.bUhlweg" der Orts-
gemeinde Weisenheim am Sand

Bei dem Bebauungsgebiet "Beethovenstraße - Kisselbiihlweg" handelt es sich

um einen Teil. des im Vollzug des $ 19 (2) Aufbaugesetzes vom 1.8.1949.
mit Regierungsentschließung vom 5.10.1962 genehmigten Bebauungsplanes
''Nördlicher Ortsteil." der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand

Der Bebauungsplan war zu ändern, da er weder den tatsäch]ichen Verbal.tnissen.
noch den Anforderungen des BBauG entsprach.

Das Gebiet ist bereits teilweise bebaut und in dem von der Verbands-
gemeinde Freinsheim beschlossenen Flächennutzungsp].anentwurf als Dorf.
bzw. A]].gemeines Wohngebiet ausgewilesen.

Da im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes verschiedene Bauliicken

bestehen, war es unbedingt erforderlich, den Bebauungsplan zu erstellen,
damit eine geordnete Bebauung gewährleistet ist.

Die zur Ver- und Entsorgung des Gebietes erforderlichen Wasser-, Strom- und
Abwasserlei.tungen sind bereits verlegt.

An Gesamtkosten fUr die Erschließung des Baugebietes wurden Uberschlägig
275.000,-- DM ermittelt.
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